Verein / Verband: 

	Name, Vorname der Person 
	Abteilung
	Datum 
Einsichtnahme
	Datum 
Führungszeugnis
	Liegt eine Verurteilung nach einer in § 72a SGB VIII genannten Straftat vor?
	Datum Wiedervorlage 
	Unterschrift der für die Einsichtnahme verantwortlichen Person

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Anlage 3: Dokumentation der Einsichtnahme in das erweiterte Führungszeugnis bei neben-/ehrenamtlich tätigen Personen

Hinweis:
Das vorgelegte Führungszeugnis darf nicht einbehalten werden und ist ohne Anfertigung einer Kopie zurückzugeben.
Die Dokumentation ist unverzüglich zu vernichten, wenn keine Tätigkeit aufgenommen wird. Im Falle der Ausübung einer Tätigkeit ist die Dokumentation spätestens drei Monate nach der letztmaligen Ausübung der Tätigkeit zu löschen.
